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Regeste

Regeste Alleinvertretungsvertrag; Auflösung durch einseitige Erklärung. Anwendung der
einschlägigen Vorschriften über den Agenturvertrag (Art. 418 q und r). Rücktritt gemäss
Art. 107 Abs. 2 und Art. 109 OR oder fristlose Kündigung aus wichtigen Gründen im Sinne
von Art. 418 r und Art. 352 OR? Zwingender Charakter der Vorschriften über die fristlose
Kündigung. Bedeutung von Vertragsbestimmungen, wonach bestimmte Tatbestände nur
eine Kündigung auf Termin, nicht die fristlose Kündigung rechtfertigen. Fall, dass der
Lieferant dem Alleinvertreterkeine Zusicherungen hinsichtlich weiterer Lieferungen zu
geben vermag.

Regeste Contrat de représentation exclusive. Résiliation par déclaration unilatérale.
Application des dispositions correspondantes sur le contrat d'agence (art. 418 q et r).
Résolution selon les art. 107 al. 2 et 109 CO ou résiliation immédiate pour de justes motifs
(art. 418 r et 352 CO)? Les règles sur la résiliation anticipée sont de droit impératif. Portée
de la clause contractuelle selon laquelle certaines circonstances ne permettent pas de résilier
immédiatement, mais seulement à terme. In casu, le fournisseur ne peut garantir des
livraisons ultérieures au représentant jouissant de l'exclusivité.

Regesto Contratto di rappresentanza esclusiva. Rescissione mediante dichiarazione
unilaterale. Applicazione delle corrispondenti disposizioni sul contratto d'agenzia (art. 418
q e r). Recesso secondo gli art. 107 cpv. 2 e 109 CO o scioglimento immediato per cause
gravi nel senso degli art. 418 r e 352 CO? Carattere imperativo delle regole sullo
scioglimento anticipato. Portata della clausola contrattuale secondo cui determinate
circostanze non permettono lo scioglimento immediato, ma solo a termine. Caso in cui il
fornitore non può garantire le forniture ulteriori al rappresentante esclusivo.

Erwägungen

E. 2
Für den Entscheid über die streitige Schadenersatzforderung ist in erster Linie massgebend,
ob und auf welchen Zeitpunkt das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien durch die
Schreiben der Beklagten vom 10. und 26. Mai und 2. Juni 1961 aufgelöst worden ist. Bei
diesem Vertragsverhältnis handelt es sich um einen Alleinvertretungsvertrag ( BGE 78 II 33
). Für die Beendigung eines solchen Vertrags durch einseitige Erklärung gelten nach der
Rechtsprechung die gleichen Vorschriften wie für den Agenturvertrag ( BGE 60 II 336 ,
BGE 78 II 37 , BGE 88 II 170 /171). Für den Agenturvertrag regelt das OR in Art. 418 q
nach dem Randtitel die Kündigung im allgemeinen. Damit ist nach dem Inhalt dieser
Vorschrift die im Belieben der Parteien stehende, aber an eine Frist gebundene Kündigung
eines nicht auf bestimmte Zeit abgeschlossenen Vertrags gemeint. Der vorliegende Vertrag
wurde nicht auf unbestimmte Zeit, sondern zunächst auf ein Jahr abgeschlossen, so dass



Art. 418 q darauf nicht unmittelbar zur Anwendung kommt. Die Parteien behielten sich
jedoch in BGE 89 II 30 S. 34 Art. 8 für bestimmte Fälle eine vorzeitige Kündigung auf das
Ende des dritten der Kündigungserklärung folgenden Monats vor, was ihnen freistand. Art.
418 r OR, der gemäss Randtitel von der Kündigung aus wichtigen Gründen handelt,
bestimmt in Abs. 1, aus wichtigen Gründen könne sowohl der Auftraggeber als auch der
Agent jederzeit den Vertrag sofort auflösen, und fügt in Abs. 2 bei, die Bestimmungen über
den Dienstvertrag ( Art. 352 OR ) seien entsprechend anwendbar. Beim vorliegenden
Vertrag kommt daher neben der Kündigung auf Termin gemäss Art. 8 des Vertrags die
fristlose Kündigung aus wichtigen Gründen gemäss Art. 418 r und Art. 352 OR in Frage.
Der Rücktritt im Sinne von Art. 107 Abs. 2 und Art. 109 OR , der im Gegensatz zur
Kündigung aus wichtigen Gründen ex tunc wirkt, fällt dagegen beim
Alleinvertretungsvertrag als einem Dauerschuldverhältnis praktisch ausser Betracht (vgl.
BGE 78 II 36 /37).

E. 3
Die Vorinstanz hat die Frage, ob die Beklagte zur sofortigen Auflösung des Vertrags
berechtigt gewesen sei, nicht entschieden, weil sie fand, dass die Beklagte auf jeden Fall das
Recht gehabt habe, den Vertrag gemäss seinem Art. 8 zu kündigen, und dass der Vertrag
angesichts der Schreiben vom 10. Mai und 2. Juni 1961 als auf Ende August 1961
gekündigt zu gelten habe. Fasst man die betreffenden Erwägungen der Vorinstanz so auf,
wie sie formuliert sind, so erwecken sie Bedenken. Wäre die sofortige Auflösung des
Vertrages, die von der Beklagten unzweifelhaft beabsichtigt wurde, wirksam erfolgt -
welche Möglichkeit die Vorinstanz offen lässt -, so könnte von einer Auflösung des
Vertrages durch Kündigung auf einen spätern Termin nicht mehr die Rede sein. Die
Schlussfolgerung der Vorinstanz, der Vertrag habe als auf Ende August 1961 gekündigt zu
gelten, dürfte denn auch trotz ihrer vorbehaltlosen Fassung nur den Sinn haben, der Vertrag
sei infolge der Erklärungen der Beklagten vom 10. Mai und 2. Juni 1961, wenn nicht mit
sofortiger Wirkung (2. Juni 1961), so doch spätestens mit Wirkung auf BGE 89 II 30 S. 35
Ende August 1961 zu Ende gegangen. Wie dem aber auch sei, so erscheint es bei den
gegebenen Verhältnissen auf jeden Fall als richtig, in erster Linie die Frage der sofortigen
Vertragsauflösung zu prüfen.

E. 4
Aus der Art, wie die Beklagte vorgegangen ist (Berufung auf einen Lieferungsverzug der
Klägerin, Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung, Rücktrittserklärung), sowie
aus den Rechtserörterungen in der Klageantwort ist zu schliessen, dass die Beklagte von
den Rechtsbehelfen der Art. 107 ff. OR Gebrauch machen wollte. Auf Art. 418 r oder Art.
352 OR hat weder sie noch die Klägerin jemals Bezug genommen. Auch die Vorinstanz hat
diese Bestimmungen nicht erwähnt. Dies hindert jedoch das Bundesgericht nicht, die
Rechtsfrage zu prüfen, ob die Rücktrittserklärung der Beklagten als fristlose Kündigung aus
wichtigen Gründen wirksam sei. Die blosse Tatsache, dass die Beklagte nicht daran dachte,
sich auf Art. 418 r und Art. 352 OR zu berufen, sondern nach Art. 107 ff. OR vorgehen
wollte, verbietet nicht etwa schon von vornherein die Annahme, dass eine gültige
Kündigung aus wichtigen Gründen vorliege.

E. 5
Die Klägerin ist der Ansicht, eine sofortige Auflösung des Vertrags aus den von der
Beklagten geltend gemachten Gründen sei ausgeschlossen, weil Art. 8 des Vertrages bei



Nichteinhaltung der vertraglichen Pflichten (insbesondere der Abnahme- und der
Lieferpflicht) nur eine Kündigung auf Termin zulasse und weil Ziff. 3 der
Lieferbedingungen des VSM für den Fall einer unverschuldeten Verzögerung der Lieferung
eine Erstreckung der Lieferfrist vorsehe und zudem bestimme, dass eine Überschreitung der
vereinbarten Lieferzeit dem Besteller nicht erlaube, "vom Geschäft zurückzutreten oder den
Auftrag zu widerrufen". Dabei übersieht die Klägerin jedoch entscheidende Umstände. a)
Die Vorschriften über die fristlose Kündigung aus wichtigen Gründen sind zwingender
Natur (BECKER N. 47, OSER/SCHÖNENBERGER N. 38/39 zu Art. 352 OR ; vgl. BGE
89 II 30 S. 36 § 89 a des deutschen Handelsgesetzbuchs in der Fassung gemäss Gesetz vom
6. August 1953, wo mit Bezug auf das Recht zur Kündigung des Handelsvertretervertrags
aus wichtigem Grunde ausdrücklich bestimmt wird: "Dieses Recht kann nicht
ausgeschlossen oder beschränkt werden"). Die Befugnis zur fristlosen Kündigung aus
wichtigen Gründen konnte daher von den Parteien nicht wegbedungen werden.
Vereinbarungen, die vorsehen, dass nur bestimmte Tatbestände die fristlose Kündigung des
Vertrags rechtfertigen, andere dagegen nicht, können rechtlich nur insofern von Bedeutung
sein, als sich daraus unter Umständen ergeben kann, dass der Partei, welche den Vertrag
unter Berufung auf eine darnach nicht als wichtiger Grund geltende Tatsache sofort
auflösen will, im Sinne von Art. 352 Abs. 2 OR die Fortsetzung des Vertrages bis zum
Ablauf der vereinbarten Dauer oder der gesetzlichen oder vertraglichen Kündigungsfrist
zuzumuten ist (vgl. OSER/SCHÖNENBERGER N. 39 zu Art. 352 OR , wonach solche
Vereinbarungen das Mass des nach Art. 352 Abs. 2 Zuzumutenden erhöhen). Derartigen
Vereinbarungen eine weitergehende Tragweite beizumessen oder die Klauseln, die eine
Einschränkung des unentziehbaren Rechts zur Kündigung aus wichtigen Gründen
bezwecken, ausdehnend auszulegen, ist dagegen unstatthaft. b) Der "Rücktritt" der
Beklagten stützt sich nicht bloss auf Tatsachen, die unter die von der Klägerin genannten
Vertragsbestimmungen fallen. Für den Entschluss der Beklagten gab nach dem Schreiben
vom 2. Juni 1961 den Ausschlag, dass die Klägerin bei der telephonischen Besprechung, die
nach dem unbenützten Ablauf der zweiten Nachfrist für die ausstehenden Lieferungen
stattfand, nicht nur ausserstande war, ihr anzugeben, wann eine Lieferung möglich sei,
sondern nicht einmal sagen konnte, ob sie überhaupt noch werde liefern können. Es
handelte sich also nicht bloss darum, dass die Lieferungen der Klägerin hinter der
vereinbarten Menge zurückblieben und sich über die vertraglich festgesetzte Zeit hinaus
verzögerten, was nach BGE 89 II 30 S. 37 der Auffassung der Klägerin gemäss Art. 8 Satz
2 des Vertrags höchstens ein Grund zur Kündigung auf das Ende des drittfolgenden Monats
hätte sein können. (Dass der in Art. 8 des Vertrags genannten Abnahmepflicht der
Beklagten eine entsprechende Lieferpflicht der Klägerin gegenüberstand und dass deren
Nichteinhaltung gemäss Vertrag wenigstens im Falle eines Verschuldens grundsätzlich die
gleichen Folgen haben sollte wie die Nichterfüllung der Abnahmepflicht, ist unbestritten.)
Auch hatte man es anfangs Juni 1961 nicht bloss mit einer Verletzung anderer
Vertragsbestimmungen oder mit der Nichtbehebung von Mängeln im Sinne des 3. Satzes
von Art. 8 des Vertrags zu tun. Vielmehr wurde durch den Bescheid, den die Beklagte bei
der erwähnten telephonischen Besprechung erhielt, die Weiterführung der
Geschäftsbeziehungen der Parteien überhaupt in Frage gestellt. Der Klägerin hilft es also
nichts, wenn man gemäss lit. a hievor annimmt, im Hinblick auf Art. 8 des Vertrages und
Ziff. 3 der Lieferbedingungen des VSM sei nach einem strengen Massstab zu prüfen, ob
mengenmässig ungenügende und verspätete Lieferungen oder andere unter diese
Bestimmungen fallende Unregelmässigkeiten die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses als



unzumutbar erscheinen lassen und somit einen wichtigen Grund zur sofortigen
Vertragsauflösung bilden. Der entscheidende Sachverhalt wird von diesen Bestimmungen
nicht erfasst. Daher ist lediglich anhand des Gesetzes zu prüfen, ob die Beklagte zur
sofortigen Beendigung des Vertrags berechtigt gewesen sei oder nicht.
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